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D. Beweisbeschlüsse des Paderborner
Landgerichts.

I. Beweisbeschluß vom 21, März 1823 1).

I. Es soll Beweis erhoben werden darüber:

a) ob schon vor der Gründung des Frauenstifts in
Geseke im Jahre 952 durch den Grafen Haold
eine Pfarrkirche vorhanden war und ob dieses
Pfarrkirchenamt durch den Gründungsakt des
Grafen Hahold mit dem Frauenstift derartig
vereinigt wurde, dato dem Frauenstift das Ver¬
mögen der Pfarrkirche oder die sämtlichen Ein¬
künfte derselben mit der Verpflichtung, daraus
den Unterhalt der Geistlichen und der sonstigen
kirchlichen Bedürfnisse zu bestreiten zu eigenem
Rechte überwiesen wurde (Inkorporation).

b) ob auch die Stadtpfarrkirche ad S. Petrum in
Geseke dem zu a bezeichneten Frauenstift und
zwar im 11. Jahrh. durch Erzbischof Anno in¬
korporiert worden und dadurch die Stiftskirche
Filialkirche der Peterskirche geworden ist (vgl.
Tatbestand des Urteils des OLG. Hamm vom

') NachstehenderBeweisbeschlußgibt in seiner genauen Formu¬
lierung ein sprechendes Bild von dem Dunkel, welches bisher auf den
kirchlichen Verhältnissen von Geseke in geschichtlicher wie rechts¬
geschichtlicherHinsicht ruhte. Daher hier sein vollständiger Abdruck.
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15. Okt. 1889/21 und Tatbestand des Urteils des
Landgerichts in Paderborn vom 14. I. 1889).

c) ob die jetzt klagende katholische Stiftspfarrge¬
meinde zu Geseke als Rechtsnachfolgerlediglich
des zu a oder des zu b bezeichneten Kirchen¬
instituts oder beider; und ob der jetzt verklagte
„Stiftsfonds zu Geseke" als Rechtsnachfolgerdes
früheren Frauenstifts anzusehen ist?

Unterfragen hierzu:
1. Wie lange hat das zu a bezeichnete Frauenstift

(Nonnenkloster) mit der inkorporiertenPfarrkirche
als solches bestanden und mit welchen seelsorg¬
lichen Verpflichtungen (Unterhaltungsgewährung)
für den Pfarrer (welchen?). Vgl. auch Nies,
Die Kirchenbaulast im früheren Kurfürstentum
Köln S. 137?

2. Wann wurde es in ein „Damenstift" „verwandelt"?
Gingen die seelsorglichen Verpflichtungen(zu 1)
auf das Damenstift über oder waren sie suspen¬
diert? (Vgl. oben gen. Urteil Hamm S. 2).

3. Wann und wie wirkte der RDHschluß vom
25. Febr. 1803 auf das Damenstift (Nonnenkloster)?
ein in der äußeren Gestaltung? Bestand
das Damenstift — wenn auch der Eigentümer
wechselte — zunächst als solches mit den
Befugnissen zu 1. weiter bis zur Aufhebung
im Jahre 1872?

Blieb das Damenstift in der Verwaltung
und Verfügung über das bisherige Vermögen
des früheren Frauenstifts oder wurde nunmehr
(wann?) das Vermögen als selbständiger Stifts¬
fonds begründet?

4. Wurde so hinsichtlich des Vermögens durch die
zu 3 bezeichneten äußeren Vorgänge der Säku¬
larisation Rechtsnachfolger des Stiftes (Frauen¬
klosters) der Preuß. Staat oder das selbständige
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Stiftungsvermögenund wurde Rechtsnachfolgerin
der aufgelebten Pfarrei (Nies 61) die jetzt
klagende Kirchengemeinde ?

5. Ist danach der jetzige beklagte „Stiftsfonds"
nämlich .die vereinigten Stifter Geseke-Keppel"
(Statut vom 30. 11. 1872 Bl. 10 der A., wonach
Damen ohne Unterschied der Confession aus ihm
Präbenden allerhöchst verliehen werden § 4)
„Rechtsnachfolger"des früheren Frauenstifts oder
ist nicht vielmehr ein durch „freie und volle
Disposition des respektiven Landesherrn" (§ 35,36
des RDHschlusses) neugeschaffenesselbständiges
Rechts- und Vermögenssubjekt entstanden?

durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des von
dem Berichterstatter als beauftragten Richter zu verpflich¬
tenden Sachverständigen Professors D. Dr. Linneborn In
Paderborn.

II. Der Gutachter hat die Fragen nach Möglichkeit
unter Beibehaltung der Ziffern des Beweisbeschlusses so
zu beantworten, daß zunächst die tatsächlichen Unterlagen
bezeichnet und belegt werden unter Anschluß der kirchen¬
rechtlichen Erörterungen, jedoch hat der Gutachter vorerst
unter kürzerer Beantwortung der übrigen Fragen als Haupt¬
frage die Frage zu 4. und 5. zu erörtern. Die Einholung
eines weiteren Gutachtens bleibt vorbehalten".

IL Beweisbeschluß vom 17. Juli 1923.

Von dem Vertreter der beklagten Partei wurde der
als Gutachter ernannte Dompropst Dr. Linneborn gemäß
§ 406 Z PO. als befangen abgelehnt. Das Paderborner
Landgericht wies durch Beschluß vom 23. Mai 1923 diesen
Antrag als unbegründet zurück. Auf die darauf beim
OLG. Hamm eingelegte Beschwerde erfolgte am 23. Juni 1923
der Beschluß, daß die beantragte Ablehnung des Dom¬
propstes Linneborn begründet sei. Es erging dann folgender
Beweisbeschluß des Landgerichts Paderborn vom 17 Juli 1923:
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„In der Sache soll an Stelle des ursprünglich ausge¬
wählten Dompropstes Dr. Linneborn als Sachverständiger
über die Beweisfragen im Beweisbeschlußvom 21. März 1923,
Bl. 26—27 d. A. UniversitätsprofessorDr. Freisen in Würzburg
vernommen werden, und zwar unter entsprender Verpflich¬
tung durch das darum zu ersuchende Amtsgericht in
Würzburg".

Berichtigungen.
s. 8 Zeile 13 v. oben lies Böddeken st. Bödeken.
s. 16 „ 16 v. unten i» Engernlande st. Engerlande.
s. 19 „ 11 V. » )» omnem st. omnen.
s. 20 „ 2 v. oben » kirchlichem st. kirchlichen.
s. 28 „ 13 v. j) »j Bauperiode st. Baupertode.
s. 39 „ 13 v. » i) hierüber st. hierbei.
s. 51 „ 2 i> j) hochadligen st. hochedlen.
s. 52 „ 5 v. »» ii Küsterdienst st. Küsterdinst.
s. 52 „ 5 v. unten »I Fällen st. Füllen.
s. 54 „ 10 v. oben >) erhält st. erhielt.
s. 54 „ 7 v. unten ii canonicorum st. canonicorom.
s. 56 „ 8 v. » ii in Bezug st. in den Bezug.
s. 59 Anm. 1 lies : Ger. st. (ien.
S. 64 Zeile 1 v. unten lies: (der Träger . . Persönlichkeit.)
S. 64 Anm. 1 Zeile 2 v. unten lies: Paderborn.
S. 68 Zeile 13 v. oben lies: Stiftungsgeschäft, die st. Stiftungsge¬

schäft die.
S. 71 Zeile 12 v. unten lies: S. 73) st. S. 73.
S. 78 „ 7 v. oben „ behauptete st. behaupteten.
S. 79 „ 7 v. „ „ Parochialrechte st. Perochialrechte.
S. 79 „ 18 v. „ „ unerfindlich st. unerfriedlich.


	I. Beweisbeschluß vom 31. März 1823
	[Seite]
	Seite 92
	Seite 93

	II. Beweisbeschluß vom 17. Juli 1823
	Seite 93
	Seite 94


